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Betrifft
Resolution des Landtages von Niederösterreich betreffend „ Einheitliche Standards für
Hochbauprojekte unter € 1,5 Mio.“; Ltg.-927/B-1/43-2016;

Sehr geehrter Herr Präsident!

Im Sinne der Resolution des Landtages von Niederösterreich vom 19. Mai 2016,

zum Bericht des Landesrechnungshofes über Hochbau beim Land NÖ 2012 bis 2014, LT-

927/B-1/43 betreffend „Einheitliche Standards für Hochbauprojekte unter € 1,5 Mio.“

hat die  Abteilung Landesamtsdirektion, Stabstelle Allgemeine Verwaltung, mit der Abteilung

Landeshochbau eine Änderung der bestehenden Dienstanweisung erarbeitet.

Mit der Dienstanweisung Hochbauvorhaben vom 18. Jänner 2017, LAD1-AV-A-1886/358-

2016, und dem darin ergänzten Punkt 8. Abwicklung von „Kleinen Hochbauvorhaben“

wurde dem  Beschluss entsprochen und damit ein einheitlicher und geregelter

Geschäftsgang in sämtlichen Zweigen der Landesverwaltung bei der Errichtung von

Hochbauvorhaben sowie eine ausreichende Sekundärkontrolle im Projektablauf

sichergestellt.

Landtag von Niederösterreich
Landtagsdirektion

Eing.: 23.02.2017

zu Ltg.-927/B-1/43-2016

     -Ausschuss
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Diese Ergänzung lautet:

8.      Abwicklung von „Kleinen Hochbauvorhaben“

8.1. Der Leiter der zuständigen kreditverwaltenden Dienststelle kann die Abteilung Landeshochbau

zur Unterstützung bei der Durchführung der vorgesehenen baulichen Maßnahmen anfordern, wobei

ab € 170.000 dies in Form einer Projekt-Startbesprechung erfolgt. Der Dienstweg ist jedenfalls

einzuhalten.

8.2 Die Abteilung Landeshochbau wird nach Teilnahme an einer Projekt-Startbesprechung

geeignete Abwicklungsmodalitäten vorschlagen und/oder Empfehlungen hiezu abgegeben, wie

zB :

- Empfehlung, dass eine (Klein-) Maßnahme durchgeführt werden kann, ohne dass weitere

Abstimmungs-, Prüf- oder Kontrollerfordernisse notwendig sind;

- Empfehlung, dass eine Planungsfreigabe und eine Ausführungsfreigabe durchzuführen sind;

- Empfehlung, dass die Dienstanweisung Hochbauvorhaben, oder Teile davon einzuhalten

sind;

- Beratung, welche Vergabeverfahren durchgeführt werden sollen.

In jedem Fall hat die Empfehlung der Abteilung Landeshochbau konkrete Vorschläge zu

enthalten, wie die Ziele dieser Dienstanweisung sichergestellt werden können.

8.3 Der Leiter der kreditverwaltenden Dienststelle geht grundsätzlich nach den Empfehlungen der

Abteilung Landeshochbau vor. Die Abteilung Landeshochbau hat in diesem Fall die

kreditverwaltende Dienststelle bei der Umsetzung des Hochbauvorhabens entsprechend den

abgegebenen Empfehlungen zu unterstützen.
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Die NÖ Landesregierung beehrt sich, dies zu berichten.

NÖ Landesregierung

Dr. Erwin  P r ö l l

Landeshauptmann


